
Amtliche Bekanntmachung
14. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Sporthalle
Oberflockenbach“
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB)

Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats der Stadt
Weinheim hat in seiner Sitzung am 09.03.2016 die öffentliche Auslegung
der 14. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Sporthalle
Oberflockenbach“ beschlossen.
Der räumliche Umgriff der Änderung umfasst das Sportplatzgelände des
TV Oberflockenbach (Flurstück Nr. 90/4 in der Gemarkung Oberflocken-
bach). Der betreffende Bereich ist im beigefügten Lageplan dargestellt.
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie der Entwurf der
zugehörigen Begründung können in der Zeit vom 12.04.2016 bis ein-
schließlich 13.05.2016 in der Stadtbibliothek Weinheim (Ausleihbereich,
Erdgeschoss), Luisenstraße 5/1, während der Öffnungszeiten eingesehen
werden. In der nachfolgenden Tabelle ist angegeben, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind. Bei den mit einem „X“
markierten Informationen handelt es sich um die nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen bzw. Umweltinformationen, die gemeinsam mit den Plan-
unterlagen öffentlich ausgelegt sind.

Die Planunterlagen inklusive der mit einem „X“ markierten Stellung-
nahmen bzw. Umweltinformationen können in dem genannten Zeitraum
auch in der Verwaltungsstelle Oberflockenbach, Steinklingener Straße 4,
zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.
Gelegenheit zur Erörterung der Planung besteht im Rathaus Weinheim,
Obertorstraße 9, Eingang D, Amt für Stadtentwicklung. Um vorherige
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06201/82-367 oder –317
wird gebeten.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorgebracht wer-
den. Sie können schriftlich mitgeteilt oder zur Niederschrift gegeben
werden. Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, können bei der
Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung unberück-
sichtigt bleiben.
Die Flächennutzungsplanänderung und die Begründung sind ab dem
12.04.2016 auch im Internet unter www.weinheim.de ➞ Dialog ➞ aktu-
elle Beteiligungen in der Stadtentwicklung abrufbar.
Weinheim, 02.04.2016 Der Oberbürgermeister

Standarddatenbogen zu
• FFH-Gebiet „Weschnitz,

Bergstraße, Odenwald bei
Weinheim“

• FFH-Gebiet „Odenwald
bei Schriesheim“

Unterschutzstellung von bestimm-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie
Lebensräumen in den jeweils be-
zeichneten Gebieten

Standarddatenbogen zum
Vogelschutzgebiet „Wachen-
berg bei Weinheim“

Unterschutzstellung von bestimm-
ten Vogelarten innerhalb des be-
zeichneten Gebiets

Schutzgebietsverordnungen
für

• Landschaftsschutzgebiet
„Bergstraße Nord“

• Naturschutzgebiet „Teiche
am Landgraben“

• Naturschutzgebiet „Wüst-
nächstenbach und Hafer-
buckel“

• Naturpark Neckartal-
Odenwald

Vorschriften zum Schutz der
Schutzgüter Natur und Landschaft
in den jeweils bezeichneten Gebie-
ten

Schutzgebietsverordnung
zum Wasserschutzgebiet
„Mannheim-Käfertal“

Vorschriften zum Schutz des
Schutzguts Wasser innerhalb des
bezeichneten Gebiets

Kartierung der Über-
schwemmungsgebiete

Darstellung der Gebiete innerhalb
des Stadtgebiets, die im Falle eines
50jährigen, 100jährigen oder Ex-
tremhochwassers überflutet werden

Bodenschutz- und
Altlastenkataster

Darstellung der Flächen mit Altlas-
ten und Verdachtsflächen im Stadt-
gebiet zum Schutz der Schutzgüter
Boden und Wasser

Landschaftsplan zum Flä-
chennutzungsplan der Stadt
Weinheim von 2002

Bestandsaufnahme, Prognose bei
Umsetzung der Planung sowie land-
schaftspflegerisches Entwicklungs-
und Maßnahmenkonzept zu den
Schutzgütern Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft, Pflanzen- und Tierwelt,
Landschaft, Erholung

Klimaökologische Analyse
im Stadtgebiet Weinheim
von 1992

Information über die klimaökologi-
sche Situation innerhalb des Stadt-
gebiets

Integriertes Klimaschutz-
konzept für die Stadt Wein-
heim von 2013

Bestandsaufnahme, Prognose sowie
Handlungsfelder für das Schutzgut
Klima

Lärmaktionsplan der Stadt
Weinheim (1. Stufe) von
2012

Information über die Belastung des
Stadtgebiets durch Verkehrslärm

Umweltbericht als Teil der
Begründung zur 14. Ände-
rung des Flächennutzungs-
plans, Februar 2016

Bestandsbeschreibung, Prognose
der Auswirkungen der Änderung
auf die Schutzgüter Menschen,
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima, Landschaft, Kultur- und
Sachgüter sowie biologische Vielfalt
(Betrachtung insgesamt beschränkt

auf zusätzliche oder andere Auswir-
kungen als durch den parallel in
Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan Nr. 4/02-15)

X

Artenschutzrechtliche Be-
standserfassung (Flora,
Fauna, Biotope) und Arten-
schutzrechtliche Betrach-
tung für den Bereich „Sport-
halle Oberflockenbach“, Fe-
bruar 2016

Bestandsaufnahme bzw. Potenzial-
abschätzung und Bewertung der
vorkommenden Pflanzen und der re-
levanten Artengruppen Vögel, Rep-
tilien, Säugetiere (Fledermäuse, Ha-
selmaus) und Insekten (Käfer);
Baumhöhlenkartierung; Prognose
bei Durchführung der Planung hin-
sichtlich der relevanten Arten (spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung
für Fledermäuse); Hinweise zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen,
Ausgleichsmaßnahme für Fleder-
mäuse

Bodenmechanisches Bau-
grund- und Gründungsgut-
achten, November 2015

Umwelttechnische Bodenuntersu-
chung im Bereich des Baufeldes, Be-
urteilung der Versickerungsfähig-
keit (Schutzgut Wasser)

Geotechnischer Bericht, No-
vember 2015

Umwelttechnische Bodenuntersu-
chung im Bereich der Außenanla-
gen/ Erschließung, Beurteilung der
Versickerungsfähigkeit (Schutzgut
Wasser)

Orientierende abfalltechni-
sche Untersuchung an po-
tentiellem Baugrubenaus-
hub, November 2015

Orientierende umwelttechnische
Einschätzung des Bodens (Schutz-
gut Boden)

Entwässerungskonzept zum
Bebauungsplan für den Be-
reich „Sporthalle Oberflo-
ckenbach“, Januar 2016

Nachweis der Regenwasserentsor-
gung, Bewertung der Effekte einer
Dachbegrünung aus entwässerungs-
technischer Sicht (Schutzgut Boden/
Wasser)

Schalltechnische Stellung-
nahme zum Bebauungsplan
Nr. 4/02-15 „Sporthalle
Oberflockenbach“ vom
02.07.2015

Einschätzung zur Verträglichkeit
des Vorhabens aus Sicht des Schall–
immissionsschutzes (Schutzgut
Mensch)

Stellungnahme des Landes-
amtes für Denkmalpflege
vom 04.08.2015

Hinweise zur archäologischen
Denkmalpflege

Stellungnahme der Unteren
Naturschutzbehörde vom
25.09.2015

Hinweis auf Vorlage einer eigen-
ständigen Begründung mit Umwelt-
bericht; Hinweis auf naturschutz-
fachliche Bedenken gegen
Erschließung und Erforderlichkeit
der Prüfung von Alternativen

Stellungnahme der Unteren
Landwirtschaftsbehörde
vom 05.08.2015

Hinweis auf Bodenschutzklausel des
BauGB und Bedarf der Begründung
der Umwandlung von Wald; Anre-
gung zu naturschutz- und forst-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen

X

Stellungnahme des Wasser-
rechtsamtes (Untere Wasser-
behörde, Untere Boden-
schutzbehörde) vom
21.08.2015

Hinweise und Anregungen zur Ent-
wässerung, Empfehlung abflussmin-
dernder Maßnahmen; Hinweise und
Anregungen zum Belang des Boden-
schutzes, zur Eingriffs-Ausgleichs-
bilanzierung für das Schutzgut Bo-
den, zur Festsetzung einer Dachbe-
grünung, auf Umgang mit Boden-
verunreinigung und Anregung zum
Umgang damit

Stellungnahme des Kreis-
forstamtes, vom 20.08.2015

Hinweis auf Konkretisierung der
Planunterlagen zum Waldbestand
sowie zum -eingriff und -ausgleich
(Ersatzaufforstung), zur Schutzwür-
digkeit bzw. -funktionen des Wald-
bestands; auf hohen Totholzanteil
und Prüfbedarf hinsichtlich an Alt-
und Totholz gebundener Arten (Vö-
gel, Fledermäuse, Käfer)

Stellungnahme der Höheren
Forstbehörde vom
18.08.2015

Hinweis auf Erforderlichkeit einer
Bedarfsbegründung für die geplante
Waldumwandlung, auf Vorlage der
forstrechtlichen Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung und Darstel-
lung der forstrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen; Hinweis auf ge-
setzlichen Waldabstand gemäß LBO

Stellungnahme der Höheren
Raumordnungsbehörde vom
05.08.2015

Hinweise zur Vereinbarkeit der Pla-
nung mit Zielen der Raumordnung,
zum raumordnerischen Walderhal-
tungsziel, auf Erforderlichkeit der
Darlegung von Alternativen für die
Erschließung sowie Standortalter-
nativen

X
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